
Amtliche Mitteilung 60-2021 vom 29.11.2021 

 

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung des Fachbereichs Pflege und 
Gesundheit der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences für den 
Master-Studiengang „Interprofessionelles Management in der 

Gesundheitsversorgung (Interprofessional Health Care Management)“ vom 17. 
Juni 2020 

 
Aufgrund §§ 20 Abs. 1, 37 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom  
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 
(GVBl. S. 435) hat das Präsidium der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences am 
19. August 2021 die von dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Pflege und Gesundheit am 
23. Juni 2021 beschlossenen nachstehenden Änderungen der Prüfungsordnung für den 
Master-Studiengang „Interprofessionelles Management in der Gesundheitsversorgung“ ge-
nehmigt. 

 
 
 

Artikel 1:  Änderungen 
 

1. In § 2 Abs. 1 wird im zweiten Spiegelstrich die Angabe „Bis zu 20 ECTS-Punkte davon 

können bis zum Ende des 1. Semesters nachgeholt werden“ gestrichen.  

2. In Anlage 2: Modulübersicht wird bei Modul „PG5033“ im Feld „Form Prüfungsleistung“ 
die Angabe „Klausur“ durch „Präsentation“ ersetzt. 

3. Anlage 3: Modulbeschreibungen wird wie folgt geändert: 

a) In der Modulbeschreibung „PG5032 Professions-koordiniertes Controlling“ wird im 
Feld „Sprache“ die Angabe „/Englisch“ gestrichen. 

b) Die Modulbeschreibung „PG5033 Gesundheitsrecht“ wird wie folgt geändert:  

aa) Das Feld „Qualifikationsziele“ wird wie folgt gefasst: 
„Die Studierenden haben juristische Kenntnisse in der Spezialmaterie 
des Gesundheitsrechts und können in diesem Bereich die juristische Me-
thode anwenden. Sie können mit den gesetzlichen Regelungen, insbe-
sondere im Berufs- und Sozialrecht umgehen, finden die einschlägigen 
Anspruchsgrundlagen und sind in der Lage, die juristischen Belange in 
der interdisziplinären Zusammenarbeit einzuordnen. Sie sind kommuni-
kationsfähig zu juristischen Fachleuten und das Gesundheitsrecht wird 
als ein Instrument der Führungsaufgabe verstanden und kann entspre-
chend umgesetzt werden.“ 

bb) Das Feld „Inhalte des Moduls“ wird wie folgt gefasst: 

 „Der Einfluss des Rechts auf die Arbeit im Gesundheitswesen 

 Das Berufsrecht als Grundlage der Berufsausübung, Zusammenar-
beit der Gesundheitsberufe (insbesondere mit Ärzten) 

 Die Grundlagen des Sozialrechts zur und bei Erbringung von Ge-
sundheitsleistungen, insbesondere im SGB V und SGB XI 
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 Die Bedeutung ordnungsrechtlicher Vorschriften im Gesundheitswe-
sen am Beispiel des Heimrechts 

 Die Berücksichtigung der Patientenautonomie 

 Hinweise zum Haftungsrecht“ 

cc) Im Feld „Sprache“ wird die Angabe „/Englisch“ gestrichen. 

dd) Im Feld „Form der Prüfung“ wird die Angabe „Klausur“ durch „Präsenta-
tion“ ersetzt. 
 

c) Die Modulbeschreibung „PG5034 Interprofessionelle Entscheidungsfindung I“ wird 
wie folgt geändert: 

aa) Das Feld „Qualifikationsziele“ wird wie folgt geändert: 

(1) In Satz 1 wird nach dem Wort „Berufsgruppen“ die Angabe „sowie 
weiterer Stakeholder“ eingefügt. 

(2) In Satz 3 wird nach dem Wort „Teammitgliedern“ die Angabe „und 
bei sich selbst“ eingefügt. 

(3) In Satz 8 wird nach dem Wort „Studierenden“ die Angabe „in Fallbei-
spielen“ eingefügt. 

bb) Im Feld „Inhalte des Moduls“ wird vor dem Wort „Rollenverhalten“ die An-
gabe „(eigenes)“ eingefügt. 
 

d) Die Modulbeschreibung „PG5035 Kooperatives Management: Struktur, Handeln 
und Übereinkunft“ wird wie folgt geändert: 

aa) Im Feld „Qualifikationsziele“ wird in Satz 10 nach dem Wort „können“ die 
Angabe „sich selbst und“ eingefügt. 

bb) c) Im Feld „Sprache“ wird die Angabe „/Englisch“ gestrichen. 
 

e) Die Modulbeschreibung „PG5036 Forschungsprojekt“ wird wie folgt geändert:  

aa) Im Feld „Qualifikationsziele“ wird in Satz 3 nach der Angabe „abgesicher-
tes Wissen“ die Angabe „aus geeigneten Datenquellen (Herkunft, Art, 
Güte etc.)“ eingefügt. 

bb) Das Feld „Inhalte des Moduls“ wird wie folgt geändert: 

(1) Im ersten Spiegelstrich wird nach dem Wort „Forschungsprojektes“ 
die Angabe „(i. S. eines erweiterten Projektmanagements)“ einge-
fügt. 

(2) Als neuer zweiter Spiegelstrich wird eingefügt: 
„•  Kenntnisse, Identifikation und Einordnung von geeigneten Daten-
quellen“ 
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cc) Im Feld „Sprache“ wird die Angabe „/Englisch“ gestrichen. 
 

f) In der Modulbeschreibung „PG5037 Interprofessionelle Entscheidungsfindung II“ 
wird im Feld „Inhalte des Moduls“ im dritten Spiegelstrich am Ende die Angabe 
„der Praxis“ angefügt. 

g) In Modul „PG5038 Mensch-Technik-Innovationen“ wird im Feld „Sprache“ die An-
gabe „/Englisch“ gestrichen. 

h) Die Modulbeschreibung „PG5041 Ethik im Management“ wird wie folgt geändert:  

aa) Im Feld „Qualifikationsziele“ wird in Satz vier nach dem Wort „können“ 
das Wort „selbstreflektiert“ eingefügt. 

bb) Im Feld „Inhalte des Moduls“ wird im dritten Spiegelstrich vor dem Wort 
„Entscheidungshandelns“ die Angabe „(eigenen)“ eingefügt.  

cc) Im Feld „Sprache“ wird die Angabe „/Englisch“ gestrichen. 

 

Artikel 2:  In-Kraft-Treten 

Die Änderungen treten mit Wirkung zum Sommersemester 2022 in Kraft. 

 

 

 

Fulda, d. 29.11.2021 

 

Prof. Dr. Ugo Wolf 

Dekan des Fachbereichs Pflege und Gesundheit 

 

 


